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§ 1 Aufgaben und Zusammensetzung 

(1)  Die Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung der Universität Osnabrück (FNK) übernimmt die 

Aufgaben der zentralen Kommission für Forschungsethik nach § 12a der Grundordnung der Universität 

Osnabrück (im Folgenden: KFE).  

(2) 1In ihrer Funktion als KFE gehören der Kommission fünf Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer, zwei 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und jeweils eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der 

Studierenden und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung an. 2In dieser Funktion 

muss der Kommission immer wenigstens eine Juristin oder ein Jurist mit der Befähigung zum Richteramt 

angehören. 3Eine der zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter soll ein Vertreter bzw. eine 

Vertreterin aus der Promovierendenvertretung sein. 

(3)  Die KFE wählt aus der Mitte der ihr angehörenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eine 

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung.   

§ 2 Allgemeine Beratung zur Wissenschaftsethik 

1Die KFE berät die wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Osnabrück in allgemeinen Fragen der 

Wissenschaftsethik und zu dem in § 1 Absatz 2 der Grundordnung niedergelegten Selbstverständnis der Universität 

Osnabrück. 2Zu diesem Zweck erarbeitet sie auf Antrag eines Fachbereichs, eines Instituts oder einer sonstigen 

wissenschaftlichen Einrichtung oder des Senats der Universität Stellungnahmen und Berichte. 3Diese haben 

grundsätzlich keine individuellen Forschungsvorhaben oder Drittmittelgeber zum Gegenstand. 

§ 3 Prüfung einzelner Forschungsvorhaben 

(1)  Die KFE unterstützt die Mitglieder und Angehörigen der Universität durch die Beratung in ethischer und 

rechtlicher Hinsicht in Bezug auf einzelne Forschungsvorhaben und durch die Bewertung ethischer und 

rechtlicher Aspekte solcher Vorhaben.  

(2)  1Maßstäbe für die Beratung und Bewertung nach Absatz 1 sind die im jeweiligen Fach anerkannten Grundsätze 

für ethische Forschung, die Vorschriften des Grundgesetzes und die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 
2Berücksichtigt werden dabei auch einschlägige nationale und internationale Empfehlungen. 3Die KFE berät 

im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und Verantwortung der Forschung. 

(3)  Die KFE wird nach Absatz 1 tätig auf Antrag von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern der Universität 

Osnabrück, die diesen Antrag als Projektleiterinnen oder Projektleiter eines Forschungsvorhabens stellen, oder 

auf Ersuchen des Präsidiums der Universität Osnabrück. 

(4)  1Eine Bewertung nach Absatz 1 können auch Mitglieder und Angehörige der Universität Osnabrück 

beantragen, die objektive Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Grundsätze und Vorschriften nach 

Absatz 2 der KFE gegenüber darlegen. 2Auf Wunsch der Antragstellerinnen oder Antragsteller hat die 

Kommission deren Identität vertraulich zu behandeln. 

(5)  1Die KFE berichtet dem Senat halbjährlich über ihre Tätigkeit nach Absatz 1, einschließlich der von ihr 

behandelten Forschungsvorhaben und ihrer Bewertung. 2In Fällen des Absatzes 3 kann die Kommission auf 

Antrag der betroffenen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler beschließen, dass die Beratung über ein 

Forschungsvorhaben vertraulich bleibt. 

(6)  1Die KFE befasst sich nicht mit Vorhaben biomedizinscher oder psychologischer Forschung am Menschen, 

die dem Verantwortungsbereich der Ethik-Kommission der Universität Osnabrück unterfallen. 2In 

Zweifelsfällen über die Zuständigkeit entscheidet das Präsidium im Einvernehmen mit den Vorsitzenden der 

Ethik-Kommission und der KFE. 

(7)  1Über alle schwerwiegenden oder unerwarteten Risiken, die bei der Durchführung eines bereits von der KFE 

bewerteten Forschungsvorhabens auftreten, ist die Kommission zu unterrichten. 2Sie kann in diesem Fall ihre 

Bewertung ändern. 3Der durchführenden Wissenschaftlerin bzw. dem durchführenden Wissenschaftler ist 

Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.  
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§ 4 Beratung zur Transparenzpflicht 

(1) Die KFE unterstützt die Mitglieder und Angehörigen der Universität durch Beratung und Bewertung im 

Hinblick auf die Informations- und Transparenzpflicht gemäß § 1a Absatz 1 der Grundordnung der Universität 

Osnabrück. 

(2)  1Zu diesem Zweck kann die Kommission von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern der Universität 

Osnabrück in ihrer Eigenschaft als Projektleiterinnen oder Projektleiter eines Forschungsvorhabens angerufen 

werden. 2Der Senat der Universität Osnabrück kann die Kommission beauftragen, eine Stellungnahme nach 

Absatz 1 zu erarbeiten. 

(3)  Die inhaltliche Bestimmung und Anwendung der Pflichten nach § 1a Absatz 1 der Grundordnung orientiert 

sich an den „Leitlinien zur Transparenz der Forschung“, die von der Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 

und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 12.02.2015 verabschiedet wurden 

(Anlage 1). 

(4)  1Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Osnabrück, die sich in Bezug auf einzelne 

Forschungsvorhaben außerstande sehen, der Verpflichtung gemäß Absatz 3 nachzukommen, müssen die 

Gründe dafür der KFE vortragen und mit deren Mitgliedern erörtern. 2Auf Antrag der betroffenen 

Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler kann die Kommission beschließen, dass die Beratung vertraulich 

bleibt. 

§ 5 Allgemeine Beratung zur Implementierung wissenschaftsethischer Standards 

Die KFE berät die Einrichtungen der Universität in Bezug auf Konzepte zur Implementierung der für die Forschung 

an der Universität Osnabrück gültigen wissenschaftsethischen Standards. 

§ 6 Beschlussverfahren 

(1)  Die KFE entscheidet mit der Mehrheit ihrer Mitglieder und mit der Mehrheit der Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe. 

(2) Im Übrigen gilt die Allgemeine Geschäftsordnung der Universität Osnabrück in ihrer jeweils geltenden 

Fassung.  
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Anlage 1 
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Präambel  

1Das Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) ist ein Forschungszentrum der Universität 

Osnabrück nach § 2 Absatz 2 Satz 5 der Grundordnung, das insbesondere von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern aus den Fachbereichen Kultur- und Sozialwissenschaften, Erziehungs- und Kulturwissenschaften, 

Sprach- und Literaturwissenschaft, Humanwissenschaften und Rechtswissenschaften getragen wird. 2Das 

Forschungszentrum IMIS führt die in § 1 genannten Aufgaben des bisherigen interdisziplinären Instituts für 

Migrationsforschung und Interkulturelle Studien fort. 3Das Forschungszentrum IMIS wird zunächst für fünf Jahre 

durch das Präsidium eingerichtet. 4Eine Weiterführung des Forschungszentrums ist jeweils nach Ablauf von fünf 

Jahren vorgesehen. 5Dies setzt voraus, dass das Präsidium den Rechenschaftsbericht zustimmend zur Kenntnis nimmt, 

aus dem hervorgeht, dass die unten genannten Aufgaben in substantiellem Umfang umgesetzt worden sind. 

§ 1 Aufgaben 

(1) Das Forschungszentrum IMIS fördert, koordiniert und unternimmt fachbereichs- und disziplinenübergreifende 

Forschung und Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der interdisziplinären 

Migrationsforschung und der Interkulturellen Studien. 

(2) Die Mitglieder im Forschungszentrum IMIS streben an: 

a) die Einwerbung von Drittmitteln von nationalen und internationalen Förderern, auch im Rahmen 

koordinierter Programme;  

b) die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Migrationsforschung und in den Interkulturellen 

Studien; 

c) zur Strukturbildung und Institutionalisierung des Forschungsfeldes Migrationsforschung beizutragen (z.B. 

durch die Herausgabe von Schriftenreihen und die Zeitschrift des Instituts sowie Kooperationen); 

d) forschungsbasierten Transfer zu leisten (z.B. Vorträge und Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von 

Transfer- oder Praxisprojekten, Beratung und kritische Begleitung von Politik, Administration und 

Zivilgesellschaft). 

(3) Eine Konkretisierung der genannten Aufgaben sowie die Zuweisung von Finanzmitteln ergeben sich aus der 

Zielvereinbarung, die das Präsidium mit dem Forschungszentrum IMIS abschließt. 

§ 2 Mitglieder  

(1) Mitglieder zum Zeitpunkt der Gründung des Forschungszentrums IMIS sind die in der Anlage 1 aufgeführten 

Personen. 

(2) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Doktorandinnen und Doktoranden der Universität mit Forschungsbezug zur interdisziplinären 

Migrationsforschung und zu den Interkulturellen Studien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

technischen und Verwaltungsdienstes, die im Arbeitsbereich des IMIS tätig sind, können auf ihren Antrag als 

Mitglieder aufgenommen werden. 

(3) 1Auf Beschluss des Vorstands können auswärtige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als kor-

respondierende Mitglieder im Forschungszentrum mitarbeiten. 2Sie werden hierdurch jedoch keine Mitglieder 

der Universität im Sinne des § 16 NHG. 

§ 3 Organe des Forschungszentrums IMIS 

Organe des Forschungszentrums IMIS sind der Vorstand, die geschäftsführende Leitung und die Mitglie-

derversammlung. 
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§ 4 Mitglieder des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus sechs Personen, vier gehören der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer, eine der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine der 

Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen und Verwaltungsdienstes an.  

(2) Die Amtszeit beträgt drei Jahre.  

§ 5 Aufgaben des Vorstands 

(1) Der Vorstand leitet das Forschungszentrum IMIS. 

(2) Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder.  

(3) 1Sofern zwischen Präsidium und dem Vorstand des Forschungszentrums eine Zielvereinbarung geschlossen 

wird, aus der zentrale Mittel an die am Forschungszentrum beteiligten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler ausgeschüttet werden, entscheidet der Vorstand über die Zuordnung der zugewiesenen 

Ressourcen nach Maßgabe der universitären Regelungen zur Mittelverteilung. 2Der Vorstand schließt zeitlich 

befristete Zielvereinbarungen mit dem Präsidium ab. 

(4) Der Vorstand legt dem Präsidium spätestens ein Jahr vor einer geplanten Weiterführung des For-

schungszentrums einen Rechenschaftsbericht vor.  

§ 6 Geschäftsführende Leitung  

(1) 1Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von drei Jahren die Direktorin bzw. den Direktor 

als geschäftsführende Leitung und deren Vertretung. 2Diese müssen der Hochschullehrergruppe angehören. 
3Wiederwahl ist möglich. 4Der Direktor/die Direktorin ist zugleich Sprecher/Sprecherin des 

Forschungszentrums. 

(2) Die geschäftsführende Leitung bereitet als Vorsitzende oder Vorsitzender des Vorstands dessen Beschlüsse 

vor und führt sie aus.  

(3) Die geschäftsführende Leitung vertritt das Forschungszentrum IMIS innerhalb der Universität und führt dessen 

laufende Geschäfte in eigener Zuständigkeit.  

§ 7 Mitgliederversammlung  

(1) Der Mitgliederversammlung gehören die Personen nach § 2 an. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand statusgruppenspezifisch und kann zu Angelegenheiten des 

Forschungszentrums IMIS Empfehlungen aussprechen. 

(3) Die Mitgliederversammlung soll mindestens einmal pro Semester zusammentreten. 

§ 8 Schlussbestimmungen; In-Kraft-Treten 

(1) Die Vorschriften der Allgemeinen Geschäftsordnung der Universität Osnabrück finden in ihrer jeweils 

geltenden Fassung Anwendung, soweit in dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist.  

(2) Die Ordnung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 

Osnabrück in Kraft. 
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Anlage 1 

Gründungsmitglieder des Forschungszentrums IMIS (Stand November 2017): 

 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer: 

Prof. Dr. Julia Becker (FB 8) 

Prof. Dr. Rauf Ceylan (FB 3) 

Prof. Dr. Angela Grimm (FB 7) 

Prof. Dr. Thomas Groß (FB 10) 

Prof. Dr. Christina Noack (FB 7) 

Apl. Prof. Dr. Jochen Oltmer (FB 1) 

Jun.-Prof. Dr. Jannis Panagiotidis (FB 1) 

Prof. Dr. Andreas Pott (FB 1) 

Prof. Dr. Christoph Rass (FB 1) 

Jun.-Prof. Dr. Antonie Schmiz (FB 1) 

Prof. Dr. Ulrich Schneckener (FB 1) 

Prof. Dr. Helen Schwenken (FB 1) 

Prof. Dr. Maarten van Zalk (FB 8) 

 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Olaf Berg 

Dr. Marcel Berlinghoff 

Lisa Carstensen 

Isabell Diekmann 

Dr. Carsten Felgentreff 

Anna Flack 

Dr. Laura Haddad 

Vera Hanewinkel 

Lisa-Marie Heimeshoff 

Dr. Sebastian Huhn 

Dr. J. Olaf Kleist 

Ali Konyali 

Dr. Johanna Neuhauser 

Dr. Jens Schneider 

Verena Schulze Palstring 

Helge Schwiertz 

PD Dr. Malte Steinbrink 

Dr. Inken Sürig 

Johanna M. Ullmann 

Maren Wilmes 

Dr. Frank Wolff 

 

 

MTV: 

Petra Lehmeyer, Sigrid Pusch, Jutta Tiemeyer 
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